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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1994

Norm

ArbVG §102

Rechtssatz

Der Ausschluß eines Dienstnehmers von freiwillig gewährten Leistungsprämien, auf die kein Rechtsanspruch besteht,

ist grundsätzlich nicht als der zwingenden Mitbestimmung unterliegende Disziplinarmaßnahme im Sinne des § 102

ArbVG anzusehen.
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